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(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset
zes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 160) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird in der Angabe zu § 18 die 
Angabe „Erfassung und" gestrichen. 

2. In § 6 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,,§ 18 Abs. 4, 
§ 20 Abs. l" d urch die Wörter „18 und 20 Absatz l" 
ersetzt. 

3. § 18 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 18 

Ü berwachung der Berufe des Gesundheitswesens 

Die untere Gesundheitsbehörde überwacht die Be
rechtigung zur Ausübung eines Gesundheitsfach
berufs und zur Führung von Berufsbezeichnungen , 
soweit nicht andere Stellen zuständig sind. Die Mel
deverpflichtung r ichtet sich nach dem Gesundheits
fachberufegesetz NRW vom 18. Dezember 2014 (GV. 
NRW. S. 930) in der jeweils geltenden Fassung." 

Artikel 6 
Inkrafttreten 

(1) Artikel 1 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

(2) Artikel 2 tritt am 2. Januar 2023 in Kraft. 

(3) Die Artikel 3 bis 5 treten vorbehaltlich des Absatzes 
4 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(4) Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe 
ee tritt am 31. Dezember 2026 in Kraft . 

Düsseldorf, den 8. November 2022 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Der Minister der Finanzen 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration 

Josefine P a u 1 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef La u m an n 

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

Oliver K r i s c h e r 
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Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Ina Brandes 

- GV. NRW. 2022 S. 975 

Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags zum 

Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2022 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2022 - NHHG 2022) 
Der Landtag hat das fo lgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags zum 

Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2022 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2022 - NHHG 2022) 

Vom 8. November 2022 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des 
Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2022 
(Haushaltsgesetz 2022) vom 17. Dezember 202 1 (GV. 
NRW. S. 1477) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird die Angabe „87 525 248100 Euro" durch 
die Angabe „88 422 539 500 Euro" ersetzt. 

2. § 6 Absatz 10 wird wie folgt gefasst: 

,, (10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 

Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen 
und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäft igung 
von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten 
Menschen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neun
ten Buches Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - vom 23. 
Dezember 2016 (BGB!. I S. 3234), das zuletzt durch 
Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 
(BGB!. I S . 2075) geändert worden ist , zu verwenden. 
Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende 
des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zu
stimmung des Ministeriums der Finanzen in diesem 
Umfang Planstellen und Stellen in den im Geschäfts
bereich des Ministeriums des Innern zu etatisierenden 
Stellenpool umgesetzt und gegebenenfalls umgewan
delt. Die 171 Planstellen und Stellen teilen sich wie 
folgt auf die Ressorts auf: 

Staatskanzlei: 1 

Ministerium des Innern: 40 

Ministerium der Justiz: 20 

Ministerium für Schule und Bildung: 80 

Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1 

Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstel
lung, Flucht und Integration: 1 

Ministerium für Heimat, Kommunales , Bau und Digi
talisierung: 1 

Ministerium für Umwelt, Naturschutz- und Verkehr: 4 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1 

Ministerium der Finanzen: 19 

Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz 
und Energie: 1 

Ministeri um für Landwirtschaft und Verbraucher
schutz: 2." 

3. § 6a Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, (2) S tellenverteilung 

Von den im Haushaltsjahr freien oder frei.werdenden 
Planstellen sind 30 Planstellen für die Ubernah me 
von Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu ver
wenden , die sich wie folgt auf die Ressorts verteilen: 

Staatskanzlei: 1 

Ministerium des Innern : 8 

Ministerium der Justiz: 4 

Ministerium für Schule und Bildung: 5 

Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1 

Ministerium für Kinder, Jugend , Familie, Gleichstel
lung, Flucht und Integration: 1 

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digi
talisierung: 1 

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr:l 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1 

Ministerium der Finanzen: 5 
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Ministerium für Wirtschaft , Industrie, Klimaschutz 
und Energie: 1 

Ministerium für Landwirtschaft und Verbra ucher
schutz: l." 

4. Der bi sherige § 8a wird wie fo lgt gefasst: 

,,§ Sa 

Umsetzung von Vorhaben mit zweckgebundenen 
Mitteln des Bundes 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt , mit 
Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags, in die Leistung von zusätzlichen Ausga
ben mit Mitteln des Bundes oder anderer Länder ein
zuwilligen, wenn und soweit hierfür unmittelbar oder 
mittelbar zusätzliche Finanzmittel des Bundes oder 
anderer Länder zweckgebunden zur Verfügu ng ge
stellt werden. Das Ministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, die fü r die Vereinnahmung und Veraus
gabung erforderlichen Haushaltss trukturen (Haus
haltstitel, Haushaltsvermerke und Verpflichtungser
mächtigungen), sofern diese noch nicht vorha nden 
sind , einzurichten." 

5. In § 21 Absatz 5 werden die Wörter „Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher
schutz" durch die Wörter „Ministerium für Umwelt, 
Natursch utz und Verkehr" ersetzt. 

6. In § 21 Absatz 6 werden die Wörter „Ministerium für 
,,Umwelt, Landwirtschaft , Natur- und Verbraucher
schutz" durch die Wörter „Ministerium für „Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr" sowie das Wort „Finanzmi
ni sterium" durch die Wörter „Ministerium der Finan
zen" ersetzt . 

7. In § 21 wird ein neuer Absatz 7 mit fo lgendem Wort
laut eingefügt : 

,, (7) Haftungsübernahmeerklärung für Mitglieder des 
Aufsichtsrats der Portigon AG 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt , im 
Interesse der Sicherstellung eines qua lifizierten und 
voll funktionsfähigen Aufsichtsrats der Portigon AG, 
zugunsten der aktuellen und zukünftigen Mitglieder 
des Aufsichtsrats der Portigon AG die Haftungsüber
nahme, zum Beispiel im Wege einer Ersatzpflicht, bis 
zu einer Höhe von insgesamt 150 Mio. Euro für solche 
Schäden zu erkl ä ren , die den Aufsichtsratsmitglie
dern der Portigon AG entstehen , weil sie hinsichtli ch 
der Wahrnehmung ihrer Pflichten als Aufsichtsrats
mitglied im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von 
Dividendenarbitragegeschäften der ehemaligen 
WestLB oder der Bewältigung ihre r Folgen haftbar 
gemacht werden." 

8. In § 23 Satz 1 werden die Wörter „Das Ministerium 
für Verkehr " durch die Wörter „Das für Verkehr zu
stä ndige Ministerium" ersetzt . 

9. Dem § 20 wird fo lgender Absatz 7 angefügt: 

,, (7) Umschuldung und Ablösung von Kassenverstär
kungskrediten der nordrhein-westfä lischen U niversi
tätskliniken 

Das für Wissenschaft zuständige Ministerium wird er
mächtigt , im Einvernehmen mit dem Ministerium der 
Finanzen eine globale, einmalig nutzbare Haftu ngs
freistellung gegenüber der NRW.BANK für die aus ei
nem NRW.BANK-Programm gewährten Kredi te zur 
U mschuldung und Ablösung vo n Kassenverstär
kungskrediten der nordrhein -westfälischen Universi
tä tskliniken bis zu einer Höhe von 2,5 Milliarden 
Euro zu übernehmen." 

10. In § 20 wird ein neuer Absatz 2 mit fo lgend em 
Wortlaut eingefügt : 

,, (2) Absicherung der Energieversorgung 

Das für Kommunales zuständige Ministerium wird er
mächtigt , im Einvernehmen mit dem Ministerium der 
Finanzen eine globale, einmalig nutzbare Haftungs
freistellung gegenüber der NRW.BANK für die aus ei
nem NRW.BANK-Programm zu gewährenden Liqui
ditä tsverstärkungen a n Kommunen zur Absicherung 
von Energieversorgern , an denen di ese selbst oder ge
meinsam mit anderen Kommunen mittelbar oder un-

mittelbar mehrheitlich beteiligt sind , bis zu einer 
Höhe von 5 000 000 000 Euro zu übernehmen." 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 8. November 2022 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtschaft, Indust rie, Klimaschutz 
und Energie 

Mona N e u b a u r 

Der Minister der Finanzen 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstel
lung, Flucht und In tegration 

Josefine P a u 1 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef Laum an n 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Dorothee F e 11 e r 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digi
talisierung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Der Minister der Justiz 

Dr. Benjamin L i m b a c h 

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

Oliver K r i s c h er 

Die Ministerin für Landwir tschaft und Verbraucher
schutz 

Silke G o r i ß e n 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Ina Br a nd es 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Internationales sowie Medien und Chef 

der Staatskanzlei 

Nathanael Li m i n s k i 
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